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RS OGH 1963/7/24 7Ob191/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1963

Norm

WWG §20

Rechtssatz

In der bloßen Nachzahlung des rückständigen Hauptmietzinses durch den Untermieter nach Eintritt des

Bombenschadens kann eine konkludente Vereinbarung des Inhalts, daß der Untermieter rückwirkend Hauptmieter

wird, nicht erblickt werden, weshalb ihm schon aus diesem Grund Ansprüche nach § 20 WWG nicht zustehen.
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